
LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALDJ_

Richtlinie zur Verwendung von Fraktionszuwendungen aus
Haushaltsmitteln des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Auf der Grundlage des§ 105 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 23 Abs. 5 KV M-V vom
13.07.2011, (GVOBI. MV S. 777), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.07.2019,
(GVOBI. MV S. 467) i.V.m. § 19 der Durchführungsverordnung zur KV M-V vom 09.05.2012
(GVOBI. MV S. 133), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 23.07.2019 (GVOBI. MV
S. 499, 508) wird nach Beschlussfassung des Kreistages des Landkreises Vorpommern
Greifswald vom 25.09.2023 folgende Richtlinie erlassen:

§ 1 - Grundsätze

(1) 1Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Vertretung mit.
2Sie fördern die Zusammenarbeit des Kreistages und dessen Ausschüsse und unterstützen ihre
ehrenamtlich tätigen Mandatsträger/innen.
(2) 1Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsmittel wird den Fraktionen des
Kreistages zur Unterstützung ihrer Fraktionsarbeit ein Zuschuss aus Mitteln des Kreishaushaltes
gewährt werden.
(3) 1Die finanziellen Zuwendungen sind allgemeine Haushaltsmittel und unterliegen den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie den allgemeinen haushalts- und
kassenrechtlichen Bestimmungen.
(4) 1Sofern die Fraktionszuwendungen nachweisbar, trotz strikter Beachtung der Haushalts
grundsätze und aufgrund ungewöhnlicher Situationen nicht auskömmlich sind, obliegt im Einzel
fall eine höhere Zuwendung im jeweiligen Haushaltsjahr, der Entscheidung nach den Wert
grenzen der Hauptsatzung.

§ 2 - Bereitstellung und Höhe der Zuwendungen

(1) 1Die im Kreistag vertretenen Fraktionen erhalten jährliche finanzielle Zuwendungen für die
Durchführung der Geschäftstätigkeit. 2Diese werden im Rahmen der jeweiligen Haushalts
satzung beschlossen.
(2) 1Die finanziellen Mittel setzen sich aus einem Sockelbetrag von 2.000 Euro pro Jahr/Fraktion
sowie 1.500 Euro pro Fraktionsmitglied/Jahr zusammen.
(3) 1Die Fraktionen erhalten des Weiteren Personalkosten für ihre Fraktionsmitarbeiter/innen
erstattet.
2Die Personalkostenerstattung des Jahres setzt sich zusammen aus:
1. einem Sockelbetrag je Fraktion in Höhe von fünf Stunden pro Woche und
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2. einer Aufstockung um jeweils zweieinhalb Stunden pro Woche je zugehörendes
Fraktionsmitglied.
3Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bereich der
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöDNkA), Entgeltgruppe 9 bzw. 10 in der
jeweiligen Stufe. 4Die Beschäftigung geringfügig Beschäftigter ist nach TVöD möglich. 5Nicht
verplante Mittel aus Abs. 2 können zusätzlich für Personalaufwendungen in Anspruch genom
men werden.
(4) 1Der Anspruch auf Zuwendung entsteht mit dem Zeitpunkt, zu dem eine Fraktion der
Kreistagspräsidentin/dem Kreistagspräsidenten ihre Konstituierung anzeigt. 2Verringert oder
erhöht sich im Verlauf der Wahlperiode die Zahl der Fraktionsmitglieder, werden die Mittel mit
Beginn des auf den Tag der Änderung folgenden Monats neu berechnet.
(5) 1Der Anspruch endet mit Ablauf des Monats, in welchem die Rechtsstellung einer Fraktion
durch Erlöschen des Fraktionsstatus, durch Auflösung der Fraktion oder durch das Ende der
Wahlperiode entfällt.
(6) 1Die Auszahlung erfolgt zum 05.01. und 10.07. des laufenden Haushaltsjahres. 2Im Jahr
einer Kommunalwahl können abweichende Regelungen getroffen werden. 3Des Weiteren ist die
Zahlung eines Abschlages auf Antrag, der an das Büro des Kreistages, zu richten ist, jederzeit
möglich.

§ 3 - Verwendungszweck

(1) 'Die Zuwendungen sind zweckgebunden für die Fraktionsarbeit, die Erfüllung der kommunal
rechtlichen Funktionen sowie für die Geschäftsführung der Fraktionen einzusetzen.
(2) 1Die Fraktionszuschüsse dürfen nur für solche Ausgaben eingesetzt werden, die in Anlage 1
aufgeführt sind.
(3) 1Aus Mitteln des Kreishaushaltes beschaffte Gegenstände sind in einer lnventarliste zu
führen. 2Im Falle der Auflösung einer Fraktion sind die durch sie angeschafften Gegenstände an
den Landkreis herauszugeben oder können durch Erstattung des Zeitwertes erworben werden,
soweit der Landkreis für die Gegenstände keine eigene Verwendung hat.

§ 4- Abrechnung, Rechnungsprüfung

(1) 1Über die Fraktionszuwendungen kann nur bis zum Ende des Jahres verfügt werden.
2Die Fraktionen haben über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung dem
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushalts
jahres und am Ende der Wahlperiode ohne gesonderte Aufforderung einen Verwendungs
nachweis vorzulegen. 3In einem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben,
gegliedert nach wesentlichen Einnahme- und Ausgabearten, summarisch auszuweisen. 4Dem
Verwendungsnachweis sind das Kassenbuch/ die Kontoauszüge und alle Belege -geordnet
beizufügen. 5Der Verwendungsnachweis ist von dem/der Fraktionsvorsitzenden zu unter
zeichnen.
(2) 1Haushaltsmittel, die nicht verausgabt worden sind oder für die keine zweckentsprechende
Verwendung nachgewiesen werden konnte, sind von der Fraktion an den Landkreis zu erstatten.



2Die Fraktionen werden vom Büro des Kreistages über die Höhe des Rückforderungsbetrages
schriftlich informiert.
(3) 1Die zweckentsprechende, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist
durch den Rechnungsprüfungsausschuss auf Grundlage einer Vorprüfung durch das
Rechnungsprüfungsamt zu prüfen (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 KPG M-V).

§ 5 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Richtlinie tritt am 01.01.2024 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 16.12.2019
außer Kraft.

Anlage 1 - Zulässigkeitstabelle zur Richtlinie zur Verwendung der Fraktionszuwendungen
aus Haushaltsmitteln des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Anlage 1 a - Rundschreiben des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 05.08.2014
Anlage 2 - Verwendungsnachweis zur Richtlinie zur Verwendung der Fraktionszuwendun

gen aus Haushaltsmitteln des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Greifswald, den 2 3. 0kt. 2023
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Anlage 1a

Ministerium für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinden und Landkreise
In Mecklenburg-Vorpommern
Bürgermeister/Landräte/
Vorsitzende der Gemeindevertretungen
Kreistagspräsidenten

nachrichtlich:
Städte-und Gemeindetag M-V /Landkreistag M-V
Bertha-v.-Suttner-Str.5

[_19061 Schwerin

E-Mail: dirk.matzick@im.mv-regierung.de
Geschäftszeichen: - II 300-172.432

Herr OAR Dirk Matzick

+49 385 588-2304

Schwerin, 05.08.2014

Bearbeiter:

Telefon:

Telefax:

Datum:

7

..J

Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Verwendung von Fraktionszuwendungen für Präsente, Kranzspenden sowie für Speisen und
Getränke.

Im Interesse des rechtssicheren Umgangs mit Fraktionsmitteln werden seitens des Ministeriums für
Inneres und Sport folgende Hinweise gegeben:

I. Präsente und Kranzspenden

Das anlässlich von Geburtstagen und Trauerfällen erfolgende Überreichen von Blumen,
Präsenten, Kranzspenden und ähnlichen Zuwendungen zugunsten von Bürgern, die sich um das
kommunale Gemeinwesen verdient gemacht haben, stellt eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
dar, die von Städten und Landkreisen wahrgenommen und aus öffentlichen Mitteln finanziert
werden darf.
Um die zulässige Einrichtung und gesonderte Bewirtschaftung eines eigenen Haushaltstitels
sowie mögliche Diskussionen hinsichtlich der parteipolitischen Ausgewogenheit derartiger
Präsente zu vermeiden, wird es als vertretbar erachtet, wenn die Wahrnehmung dieser Aufgabe in
geringem finanziellem Umfang dezentral durch die Fraktionen unter Verwendung der im Haushalt
bereitgestellten kommunalen Fraktionszuwendungen erfolgt. Voraussetzung hierfür ist, dass eine
derartige Verfahrensweise einheitlich von allen Fraktionen der Bürgerschaft befürwortet wird.
Hinsichtlich der Höhe der hierfür verwendeten Mittel ist ein Betrag, der 100 EUR jährlich für jede
Fraktion bzw. bei größeren Fraktionen 10 EUR/Jahr und Mitglied nicht übersteigt, nach hiesiger
Auffassung angemessen. Aus Praktikabilitäts- und Pietätsgründen wird es als vertretbar erachtet,
Aufwendungen für Kranzspenden von dieser Betragsgrenze auszunehmen. Eine darüber
hinausgehende Verwendung von Mitteln, die aus Beiträgen/Umlagen der Fraktionsmitglieder
stammen, ist selbstverständlich ohne Einschränkungen möglich.
Es wird empfohlen, dass sich die Vertretungskörperschaften bei ihrer Entscheidung über die
ordnungsgemäße Verwendung von Fraktionsmitteln sowie die Bürgermeister und Landräte bei der
Ausübung ihrer Kompetenz nach § 33 bzw. $111KVM-V an dieser Auffassung orientieren.

Der Runderlass vom 27.05.2008 - Az. II 300-172.432 - wird aufgehoben.

II. Bewirtung von Fraktionsmitgliedern im Rahmen von Fraktionssitzungen und
sonstigen Fraktionsveranstaltungen:

Kosten für die Verpflegung von Fraktionsmitgliedern und -mitarbeitern sind generell der
persönlichen Lebensführung zuzurechnen und eröffnen sich damit prinzipiell weder einer
Kostenerstattung durch Leistungen der Entschädigungs-VO (Auslagenersatz) noch aus
Fraktionszuwendungen. Lediglich wenn seitens der Stadtvertretung/des Kreistages ein Beschluss

Hausanschrift:
Ministerium für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern
Arsenal am Pfaffenteich
Alexandrinenstraße 1· 19055 Schwerin

Postanschrift:
Ministerium für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Telefon: +49 385 5880
Telefax: +49 385 588-2972
E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de
Internet: www.im.mv-regierung.de



gefasst wird, während der Sitzungen der kommunalen Gremien generell Kaltgetränke, Kaffee und
ggf. einen kleineren Imbiss bereitzustellen, begegnet es keinen Bedenken, die Fraktionen
hinsichtlich der Beschaffung und Bezahlung dieser Erfrischungen für die Fraktionssitzungen
gleichsam als Erfüllungsgehilfen in Anspruch zu nehmen und aus Vereinfachungsgründen die
Bezahlung über die Fraktionszuwendungen abzuwickeln.
Sofern von Fraktionen Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen
durchgeführt werden, kommt eine finanzielle Unterstützung aus kommunalen
Fraktionszuwendungen oder sonstigen Haushaltsmitteln der Kommune rechtlich nicht in Betracht.

Die im üblichen Rahmen erfolgende Beköstigung von Gästen (Journalisten, Referenten oder
Sachverständige) im Rahmen von Fraktionsveranstaltungen kann dagegen stets aus
Fraktionszuwendungen erfolgen, soweit die Kosten dieser Veranstaltungen wegen eines Bezugs zu
den Fraktionsaufgaben insgesamt aus Fraktionsmitteln beglichen werden können. Die
Bewirtungskosten stellen in diesen Fällen einen Bestandteil der Veranstaltungskosten dar.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Lappat

-2



Verwendungsnachweis
- zur Richtlinie zur Verwendung von Fraktionszuwendungen aus Haushaltsmitteln des Landkreises

Vorpommern-Greifswald

Verwendungsnachweis

für das Jahr:

Ausgabeposition Summe

Miete €

Telefon/ Internet €

Zeitung/ Fachlektüre €

Bürobedarf €
I

Beiträge €

I Schulung/ Fortbildung €

Klausurtagung €

Bewirtung €

Reisekosten €

Kontogebühren €

Sonstige Ausgaben €

Einnahmeposition Summe

Zuwendung des Kreises €

Sonstiges €

Hinweise:

Es wird versichert, dass die vom Kreis Vorpommern- Greifswald gewährte Zuwendung in Höhe von
I I Euro sachgerecht und ordnungsgemäß zur Erfüllung der Aufgaben verwendet wurde.

Das Kassenbuch, die Kontoauszüge und die Belege sind beigefügt.

Die Rechnungsunterlagen werden fünf Jahre aufbewahrt.

Fraktion:

Unterschrift des Fraktionsvorsitzenden:

Ort und Datum:

Anlage 2


